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Sachverhalt in der Anlage

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 113 "Jungfernburg"
Beschluss des Durchführungsvertrags
Beschluss zur Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen
Satzungsbeschluss

Beschluss-Vorschlag:
1.) Der Stadtrat beschließt den Durchführungsvertrag als Grundlage des
vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

2.) Der Stadtrat der Stadt Lindau beschließt die von der Verwaltung vorgeschlagene
Abwägung der Stellungnahmen.

3.) Der Stadtrat beschließt den Bebauungsplan Nr. 113 "Jungfernburg" gem. § 10 Abs. 1
BauGB als Satzung.

Finanzielle Auswirkungen

Gesamtinvestition

Mittel stehen zur Verfügung

Haushaltsstelle:

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

i 1 Mittel stehen nicht zur Verfügung

Deckungsvorschlag:

Mittelanmeldung zum Haushaltsplan

Folgekosten:

1. Originai-Ausfertig«ng zurück an federführendes Amt (Kopiervorlage)



Amt 60 Lindau, den 05.12.2014
Koschka

Dem Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am 18.12.2014 vorgelegt

Betr.: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 113
"Jungfernburg"

Beschluss des Durchführungsvertrags
Beschluss zur Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen
Satzungsbeschluss

Anlagen:

Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 113 "Jungfernburg"
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 113 "Jungfernburg"
Vorhaben- und Erschließungsplan des Büro Hammer + Pfeiffer Architekten

SACHVERHALT

1. Ziel und Zweck der Planung, Art der Verfahrensbearbeitung

2. Ausgangslage
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3. Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen zur Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

4. Prüfung und Abwägung der vorgebrachten Stellungnahmen zur Behörden- und Trägerbeteiligung gemäß § 4 Abs. 2 BauGB

5. Beschlussvorschlag

1. Ziel und Zweck der Planung, Art der Verfahrensbearbeitung

Die GWG, Lindauer Wohnungsbaugesellschaft mbH, beabsichtigt die bestehenden Gebäude innerhalb des Plangebiets abzureißen und das
Grundstück neu zu bebauen.

In der Stadt Lindau herrscht eine große Nachfrage nach innerstädtischem Wohnraum. Insbesondere fehlt Wohnraum für junge Familien sowie
Senioren. Gleichzeitig besteht von Seiten der Stadt Lindau die Absicht, bei der Entwicklung neuer Bauflächen die Vorgaben
des § 1a Abs.2 BauGB zu berücksichtigen und bei Neubauprojekten geeignete bebaubare Innenbereichsflachen vorrangig zu entwickeln.

Für die Neubebauung wurde Anfang 2013 von der GWG ein Planungswettbewerb mit 14 teilnehmenden Büros ausgelobt. Dabei wurde die Arbeit
des Büros Hammer Pfeiffer Architekten, Lindau, zur weiteren Bearbeitung ausgewählt.

Der Bebauungsplan wird gemäß § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Die vorgege
benen Kriterien von weniger als 20.000 m2 nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB werden bei einem Geltungsbereich von ca. 3.121 m2 eingehalten. Ge
mäß § 13a Abs. 3 BauGB kann auf einen Umweltbericht verzichtet werden. Ebenso unterliegt das Vorhaben nicht der Pflicht zur Durchführung
einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz.

Grundlage des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 113 "Jungfernburg" ist der Durchführungsvertrag, der die Durchführung des Vorhabens
vertraglich regelt und Rechte und Pflichten von Vorhabenträger und der Stadt Lindau (B) benennt.

Der Durchführungsvertrag muss vom Stadtrat der Stadt Lindau (B) vor Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 113
"Jungfernburg" beschlossen werden.

2. Ausgangslage

Der Stadtrat der Stadt Lindau hat in seiner Sitzung am 18.07.2014 die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 113 "Jungfern-
burg" gem. § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen. Gleichzeitig wurde die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans gem. § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m.
§3 Abs. 2 BauGB und die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m.
§ 4 Abs. 2 BauGB beschlossen.
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